


UNSERE ARGUMENTE FÜR DAS WAHLRECHT AB 16 JAHREN


DAS WAHLRECHT IST EIN GRUNDRECHTGLEICHES RECHT


Das Wahlrecht ist ein grundrechtsgleiches Recht,  das gemäß unserem Grundgesetz nicht an die Volljährigkeit und 1

an keine Pflichten geknüpft ist.  
2

Es braucht somit plausible Gründe, um 1,5 Millionen 16- und 17-Jährigen  ein politisches Grundrecht zu entziehen.
3

STÄRKUNG DER DEMOKRATIE UND AUSGEWOGENHEIT DER GENERATIONENPOLITIK


Ein Wahlrecht ab 16 Jahren schafft es, unsere Demokratie zu stärken, indem eine größere Summe an in 
Deutschland lebenden Personen bei der Wahl unseres Gesetzgebers und somit an der Legitimation unserer 
Parlamente beteiligt ist.


Gleichzeitig wirkt ein Wahlrecht ab 16 Jahren der demographischen Entwicklung in Deutschland entgegen. So sind 
aktuell doppelt so viele Menschen über 60 Jahren wahlberechtigt wie unter 30-Jährige, während 1990 der Anteil 
der Wahlberechtigten über 60 Jahren und unter 30 Jahren noch fast gleichmäßig verteilt war. 
4

HÖHERE WAHLBETEILIGUNG


Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren haben auf Landesebene in den Bundesländern mit aktivem Wahlrecht 
ab 16 Jahren bewiesen, dass sie sich stärker an den Wahlen beteiligen als die Wahlberechtigten in den 
Altersgruppen der 18- bis 35-Jährigen und teilweise bis 45-Jährigen.


Weiter zeigen die repräsentativen Wahlstatistiken, dass sich der Vorwurf, dass 16- und 17-Jährige nur „links“ und 
„grün“ wählen würden, nicht bestätigen lässt. So weicht das Wahlverhalten der 16- und 17-Jährigen nur gering  von 
dem Ergebnis aller anderen Wahlberechtigten ab. 
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Da Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren durch aktivierende Maßnahmen (z.B. im Unterricht sowie über die 
Schule organisierte Podiumsdiskussionen) motiviert werden, sich mit Wahlen auseinanderzusetzen, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass sie tatsächlich wählen gehen. Statistisch gesehen bestimmt die Höhe der 
Erstwahlbeteiligung eines Jahrgangs das Niveau der Wahlbeteiligung des gesamten Wahllebenszyklus. 
6

Ein Wahlrecht ab 16 Jahren bietet also die Chance, die Wahlbeteiligung langfristig zu steigern.


AUSREICHENDE URTEILSKRAFT UND POLTISCHE REIFE


Zahlreiche empirische Studien belegen, dass Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren typisierend betrachtet über 
das notwendige politische Wissen und hinreichende Kompetenz verfügen, um zu einer Wahlentscheidung zu 
kommen, die einer fundierten Meinung entspricht.   
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JUGENDLICHE WOLLEN WÄHLEN


Bisher konnte nur auf bis zu zwei Jahrzehnte alte Umfragen mit höchstens wenigen tausend Beteiligten zu der 
Frage, ob das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden sollte, zurückgegriffen werden. Seit November 2020 liegen 
die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage mit über 10.000 beteiligten Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 
Jahren aus allen Bundesländern vor, in der sich 85% der 14- bis 17-Jährigen für ein Wahlrecht ab 16 Jahren bei 
politischen Wahlen aussprechen! 
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KEINE VERKNÜPFUNG VON VOLLJÄHRIGKEIT UND AKTIVEM WAHLRECHT


Die Volljährigkeit tritt nach §2 BGB mit Vollendung des 18. Lebensjahres ein. Auch wenn aktuell das aktive wie 
passive Wahlrecht für Wahlen des Bundestages und Europaparlamentes bei 18 Jahren liegt, ist nur das passive 
Wahlrecht ausdrücklich an die Volljährigkeit gekoppelt, während für das aktive Wahlrecht das Alter unabhängig 
von dem Alter der Volljährigkeit bei 18 Jahren liegt. 
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So lag das aktive Wahlrecht 1970 bei 18 Jahren, während die Volljährigkeit mit 21 Jahren eintrat.  
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Unabhängig dessen ist eine angenommene Reziprozität von Wahlrecht und Volljährigkeit nicht verhältnismäßig, da 
die Einschränkungen der Rechte von Minderjährigen als Schutzfunktion dienen, die in der Altersgruppe der 16- 
und 17-Jährigen nur vereinzelt zum Tragen kommen.

So dient das Jugendstrafrecht als Schutzsystem, um die straffällig gewordenen Jugendlichen zu schonen, bei denen 
keine hinreichende Reife zu erkennen ist.  Allerdings wurden in 2018 nur 4,8% der 14- bis 18-Jährigen einer 13

Straftat verdächtig (Tendenz im Vergleich der letzten Jahre fallend).  Diese Schutzfunktion muss somit bei 95% 14

der Altersgruppe gar nicht erst zum Tragen kommen. Zudem sind Wahlen nichts wovor Jugendliche geschützt 
werden müssten.


Dass das aktive Wahlrecht nicht an die Geschäftsfähigkeit geknüpft ist zeigt auch, dass das Bundesverfassungs-
gericht im Januar 2019 urteilte, dass der Wahlrechtsausschluss von Menschen mit vollständiger rechtlicher 
Betreuung verfassungswidrig sei. 
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